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Theil des leichten Stcinkohlenthceröles, an Anssehen und Be­
schaffenheit dein Beuchn gleich und auch von ähnlichem Ge­
rüche, der allerdings noch etwas an ttcheer erinnert. Zu sei­
ner Nachweisnng kann das folgende sehr einfache Verfahren 
dienen: In einem Reagenzglase werden etwa 5 Tropfen Ben­
zol mit etwa lO Tropfen rother, rauchender Salpetersäure 
übergössen, durchgeschüttelt und etwa 2 Minuten stehen gelas­

sen, alsdann gießt man so viel Wasser zu, daß das Reagenz­
glas halb voll ist. Es scheiden sich dann von der Oberfläche 
gelbbraune ölarttge Tropfen ab, welche einen intensiven Ge­
ruch nach bitteren Mandeln haben. Der Benzol ist nämlich 
in Nitrobenzol d. i. künstliches Bittermandelöl übergegangen 
Benzin kann dieses Verhalten natürlich nicht zeigen.

Wünsche und Werbessermigs-WorM'äge.
Aus dem Ber. d. Handelekammer zu Straßbnrg i. Elf pro 1892.

Scdassui g eines Lollbei athcs.
Die Handelskammer zu Pforzheim richtete an das Präsi­

dium des Deutschen Handelslager in Berlin den Antrag, bei 
der Reichsregiernng die nöthigen Schritte zu thun behufs Er- 
rich nng eines ständigen ZolldeiratheS.

In ihrem Antrage verwies die Handelskammer Pforzheim 
auf die mangelhafte Fühlung zwischen der Regierung und den 
Industrie- und Handelskrisen beim Abschluß von Handels­
verträgen und führt namentlich Folgendes aus:

In Anbetracht, daß das Teutsche Reich cin wirthschaft- 
liches Ganzes bildet, erscheint uns allein eine Vertretung des 
ganzen deutschen Gewerbe- am Platze, bestehend aus den Ver­
tretern der Hanptindnfttie- und HandeWgrnppen. Der Diver­
genz der Interessen in den deutschen Landesth-alen könnte mau 
in der Weise Rechnung tragen, daß die größeren Industrien 
wie z. B. die Textil- und Eisenb anche, verschiedene Delegirte 
zu entsenden hätten. Dieser deutsche Zollbeirath wäre in 
erster Linie der ständige Berather der Reichsrcgicrnng bei dem 
Abschlüsse von Handelsverträgen Er hätte das eingegangene 
Material zu prüfen und zu sichten und bei unklarer Schilde­
rung der angezogenen Verhältnisse nähere Erkundigungen an 
Ort und Stelle durch st ine Mitglied er einzuziehen. Derselbe 
könnte in ähnlicher Wtt'e wie die Commission zur Schätzung 
der Durchschnittswerthe der Waaren für die deutsche Ein- und 
Ausfuhr beim Kaiserlichen Statistischen Amte eonstrnirt wer­
den. Es würde dann auch naheliegen, daß jener Zollbeirath

nebenher die Funktionen des österreichischen Zollbeirathes ver 
sehen, nämlich die Streitigkeiten zwischen den Importeuren 
und der Zollbehörde über die Auslegung des einheimischen 
Zolltarifs entscheiden würde.

Bei der Schaffung eines allgemeinen deutschen Zollbei­
rathes wäre es immerhin nicht ausgeschlossen, daß die in den 
Einzelstaaten bestehenden Einrichtungen mit gleichen oder ähn­
lichen Zwecken, wie z B. der im Großherzogrhum Baden zu grün­
dende „Gcwerberath" durch Detailschildernngen n. s. w. die 
Arbeiten des Zollbeirathes unterstützen könnte.

Das Präsidium des Handelstages theilte den Handels­
kammern die Eingabe Pforzheim mit und ersuchte dieselben 
gleichzeitig, sich gutachtlich darüber zu äußern und eventuell 
Vorschläge zu machen.

Die Handelskammer unterzog das Project einer eingehen­
den Erörterung, konnte sich jedoch mit der Schaffung eines 
solchen ständigen Zollbeirathes nicht einverstanden erklären. 
Sie war der Ansicht, daß einerseits die diesbezüglichen Be­
strebungen bei der Reichsregiernng wenig Aussicht auf Erfolg 
haben würden, daß andererseits ein derartiges Colleginm nicht 
die Competenzen haben würde, um für die sich oft wider­
sprechenden Interessen der einzelnen Theile des Reichs, sowie 
der einzelnen Industrien der Regierung gegenüber unparteiisch 
zu vertreten. Dagegen glaubte sie, daß dahin gewirkt werden 
müsse, daß der Handelstag und die Handelskammern vor Ab­
schluß von Zollverträgen regelmäßiger, als dies bisher ge­
schehen ist, gehört würden.

persönliche Dienstverhältnisse der Meamten.
Die von des Herrn Finanzminifters Excellenz in Aussicht 

gestellte Erhöhung der Pferdegelder ist nunmehr durch 
Rescript vom 3. Oktober 141 12136 vcrfü-t und zwar in 
völlig angemessener Weise und vom 1. April d. I. ab.

Die Dnrchschnittssätze betragen jetzt:
für Ol erinspeetoreu.... . . . . . . . . . . . . . 2100 Mark
für Oberkontrolenre mir zwei Pferden 20«>0 „
für solche mit einem Pferd.... 1100 „
für berittene Aufseher........ 78"

Die zum Pferdehalten verpflichteten Beamten werden dem 
Herrn Finanzminister für diese Aufbesserung gewiß dankbar sein.

Verordnung, die Ausbildung für den Finanzver 
waltuugsdienft im GroMerzogthnm Baden betr

(Schluß.)
Z. 12. Zu letzterer Maßregel soll, wenn sich ein Finanz­

gehilfe oder Finanzassistent durch unredliche Geschäftsführung, 
unsittliches Betragen oder durch irgend eine andere Handlung 
Vertrauens, dessen er in seiner Stellung bedarf, oder der öf­
fentlichen Achtung unwürdig macht, sogleich, in anderen Fäl­
len aber erst nach voransgegangcner Androhung geschritten wer­
den. Die Androhung hat gleichfalls durch die Stenerdireetion 
zu erfolgen. Gegen die Entlässnngsverfügnng ist der Reenrs 
an das Finanzministerium zulässig.

P 13. Für die Entscheidung über die Aufnahme als 
Finanzgehilfe ist eine Sportel von 2 Mark, für die Entschlie­
ßung über die Ernennung zum Finanzassistenten eine solche 
von'4 Mark und für die Theilnahme an der Finanzassistem

> Prüfung eine Prüfungsgebühr von 10 Mark zu entrichten.
Die Stenerdireetion ist ermächtigt, vermögenslosen Kandi­

daten Nachlaß zu bewilligen.
ß. 14. Alls besonderen Gründen kann das Finanzmini­

sterium von der Erfüllung einzelner Bestimmungen dieser Ver­
ordnung, insbesondere hinsichtlich der festgesetzten Altersgrenze 
(8. 2 Ziffer l) und der Dauer der Vorbereitungszeit (8. 5) 
Nachsicht gewähren. Auch kann dasselbe in dieser Beziehung 

j der Stenerdireetion eine angemessene Kompetenz einräumen.
8- 15. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. Ja­

nuar k. I. in Vollzug.
Von den bis zu diesem Tage auf Grund der Verordnung 

vom 25. Mai 1838 unter die Zahl der Kanzleigehilfen nnd 
Kameralassistenten. Aufgenommen werden die ersteren Zu Fi- 
uanzgebilfen, die letzteren zu Finanzasfistenten ernannt.

Karlsruhe, den 22. Oktober 1881.
Großherzogliches Ministenum der Finanzen.

Verord n u n g.
Den Vollzug der Verordnung über die Ausbildung 

für den Finanzverwaltungsdienst betr.
Zum Vollzug der diesseitigen Verordnung vom 22. d. M., 

die Ausbildung für den Finanzverwaltungsdienst betreffend, 
wird testimmt:

1. Der Beschäftigung bei der Finanzverwaltung wird ge­
mäß 8- 5, Ab«. 2 der Verordnung eine die Dauer von zwei

, Jahren nicht übersteigende Beschäftigung bei nachstehenden 
! Verrechnungen* gleichgeachtet:

2. Sämmtliche Bezsrksstellen der Finanzverwaltnng, sowie


